
Haus & Grund
Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Eigentümerschutzgemeinschaft der 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 

in Mecklenburg-Vorpommern

Die Eigentümerschutzgemein-
schaft Haus & Grund Mecklen-
burg-Vorpommern gehört seit 15
Jahren wieder zur Gemeinschaft
von Haus & Grund Deutschland
mit Vereinen in über 1000 Städ-
ten und Gemeinden der Bundes-
republik. 

Im Vergleich zu den meisten
anderen Landesverbänden
schwindet in Mecklenburg-Vor-
pommern jedoch sowohl die An-
zahl der Ortsvereine als die Mit-
gliederzahl in den einzelnen
Haus & Grund-Vereinen. Wo lie-
gen die Ursachen? Sind es nur
demografisch bedingte Austritte?
Die Anlässe zum Beenden einer
Mitgliedschaft aus dem Verein
mögen sich unterscheiden, den-
noch brauchen wir künftig wei-

terhin eine starke Vertretung un-
serer Interessen als Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer. 

Ob es jeweils um überhöhte
kommunale Abgaben oder Ge-
bühren geht oder in Musterver-
fahren gegen Sielbau- oder Er-
schließungsbeiträge der Kommu-
nen, um Widerstand gegen zu
hohe Müllgebühren oder kriti-
sche Positionen gegen die fort-
laufende Erhöhung von Energie-
versorgungspreisen. Wir bieten
unseren Mitgliedern neben die-
ser Zeitung mit aktuellen Infor-
mationen zum Haus- und
Grundeigentum auch günstige
Versicherungen, gute Kautions-
anlagen oder kostenfreie Rechts-
beratungen etc. an. 

Dem Landesverband Haus &

Grund Mecklenburg-Vorpom-
mern geht es weiterhin um das
Ziel, den organisierten Haus- und
Grundeigentümern im Land um-
fassend zu helfen deren Interes-
sen durchzusetzen, sie fachkun-
dig beratend zu unterstützen und
durch regionale Solidarität weiter
voranzubringen.

Liebe Leser, sprechen sie bitte
ihre Nachbarn an und organi-
sieren Sie über ihren Haus &
Grund-Vereinsvorstand Fach-
oder Informationsveranstaltun-
gen vor Ort. Stärken Sie persön-
lich durch Gewinnung neuer
Mitstreiter ihren Haus & Grund-
Ortsverein.

Ihre Redaktion
Haus & Grund® M-V

In eigener Sache: Stärkere Bündnisse für
Grundeigentümer in M-V sind nötig

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

Am Jahresende 2004 gab es 
in Mecklenburg-Vorpommern ei-
nen Gesamtbestand von 879.132
Wohnungen. Nach Mitteilung
des Statistischen Landesamtes
hat sich der Wohnungsbestand
gegenüber dem Vorjahr um 
4656 Wohnungen oder 0,5 Pro-
zent erhöht (Vorjahr: + 0,6 Pro-
zent). 

Damit entfielen 511 Wohnun-
gen auf 1000 Einwohner (2003:
505; früheres Bundesgebiet: 464).
Bei diesem Vergleich ist jedoch
zu beachten, dass der Woh-
nungsleerstand in Mecklenburg-
Vorpommern deutlich höher ist
als im früheren Bundesgebiet
(April 2002: 11,8 vs. 6,7 Prozent).

Ferner dürfte auch der Anteil der
Ferienwohnungen im Urlaubs-
land Mecklenburg-Vorpommern
höher sein als im Durchschnitt
des früheren Bundesgebietes.

Während sich der Wohnungs-
bestand insgesamt um 0,5 Pro-
zent erhöht hat, verlief die Ent-
wicklung für die einzelnen Ge-
bäudearten unterschiedlich: Die
Zahl der Einfamilienhäuser stieg
mit 1,8 Prozent auf 244.084 am
stärksten, gefolgt von Wohnun-
gen in Nichtwohngebäuden 
(+ 1,2 Prozent auf 18.123) und in
Zweifamilienhäusern (+ 0,9 Pro-
zent auf 90.044); die Zahl der
Wohnungen in Mehrfamilien-
häusern ist erstmals um 625 auf

526 881 Wohnungen (– 0,1 Pro-
zent) zurückgegangen.

Seit der Gebäude- und Woh-
nungszählung 1995 hat sich die
verfügbare Wohnfläche je Ein-
wohner von 29,8 Quadratmetern
auf 37,0 Quadratmeter vergrö-
ßert. Im Landesdurchschnitt be-
trug die Wohnfläche pro Woh-
nung 72,4 Quadratmeter, in den
kreisfreien Städten 62,4 Quadrat-
meter und in den Landkreisen
77,4 Quadratmeter. Den größten
Anteil am Wohnungsbestand
hatten mit 35,1 Prozent die Vier-
raumwohnungen, gefolgt von
den Dreiraumwohnungen mit
25,0 Prozent (jeweils einschließ-
lich Küche).

Wohnungsbestand des Landes
erhöhte sich 2004 leicht

In den meisten größeren Städten Mecklenburg-Vorpommerns sowie auf der Insel Rügen gibt es die
größte Dichte von Wohnungen je 1000 Einwohner. Das zeugt meist von einer deutlich geringeren Zahl
an Haushaltsmitgliedern je Wohnung bzw. mehr Singlehaushalten.

Vermieter sehen sich nach Anga-
ben des Hamburger Grundeigen-
tümerverbandes bei der Geltend-
machung rückständigen Mietzin-
ses im gerichtlichen Verfahren
oft dem großen Problem ausge-
setzt, dass die Verfahrensdauer
eine erhebliche Länge aufweist
und erst mit Entscheidung des
Rechtsstreits zumindest in der 1.
Instanz ein vollstreckbarer Titel
(= Urteil) vorliegt. Die Verfah-
rensdauer ist in vielen Fällen ge-
prägt von umfangreichen Be-
weisaufnahmen, die durch Ein-
wendungen des Mieters gegen
die geltend gemachten Mietzins-
ansprüche, z.B. wegen Mängeln,
ausgelöst werden. Solche Beweis-
aufnahmen sind nicht nur sehr
kostenintensiv, sondern nehmen
auch geraume Zeit in Anspruch,
das Gericht kann vor Abschluss
der entscheidungserheblichen
Beweiserhebung und Beweisge-
winnung den Rechtsstreit nicht
entscheiden. 

Die Folge für den Vermieter
stellt sich meist so dar, dass wei-
tere Mietzinsrückstände auflau-
fen, während der langwierige
Prozess schwelt, ein Titel für den
Vermieter aber in kurzer Zeit
nicht erstritten werden kann. Im
Bereich der Gewerberaummiet-
verhältnisse hatte der BGH be-
reits im Jahre 1999 (Aktenzei-
chen XII ZR 321/1997, Beschluss
vom 10.03.1999) entschieden,
dass rückständiger Mietzins im
Wege des Urkundsprozesses gel-
tend gemacht werden kann. Für
den Bereich der Wohnraummiet-

verhältnisse blieb die Anwend-
barkeit des Urkundsprozesses
umstritten. Viele Instanzgerich-
te, u. a. auch die Hamburger In-
stanzgerichte, vertraten die Auf-
fassung, dass eine solche Inan-
spruchnahme im Urkundspro-
zess für Wohnraummietverhält-
nisse ausscheidet.

Kürzlich hatte der BGH in ei-
ner für die Vermieter bahnbre-
chenden Entscheidung festge-
legt, dass auch im Wohnraum-
mietrecht Mietrückstände im
Wege der Urkundsklage beigetrie-
ben werden können. Im dort
entschiedenen Fall (Urteil des
BGH vom 01.06.2005, Aktenzei-
chen VIII ZR 216/2004) hatte ein
Vermieter im Wege der Urkunds-
klage rückständigen Mietzins gel-
tend gemacht, der Mieter hatte
sich mit Mängeln in der Miet-
wohnung und den sich daraus
ergebenden Gewährleistungs-
rechten, vor allem Minderungs-
rechten, verteidigt.

Der BGH hat klargestellt, dass
die Möglichkeit der Urkundskla-
ge, welche die Zivilprozessord-
nung in den §§ 592 ff. ZPO aus-
drücklich vorgesehen hat, auch
für den Bereich des Wohnraum-
mietrechtes Geltung haben
muss. Eine Differenzierung zu
dem Bereich der Gewerbemiet-
verhältnisse sei nicht vorzuneh-
men, im Übrigen auch nicht
nachvollziehbar. Nach Auffas-
sung des BGH ist der Mieter auch
nicht deshalb unangemessen be-
nachteiligt, weil er sich mit den
Mietmängeln und den sich da-

raus ergebenden Minderungs-
rechten ggf. erst im Nachverfah-
ren verteidigen kann. Die Beson-
derheit des Urkundsprozesses be-
steht darin, dass diese Prozessart
dann gewählt werden kann,
wenn sämtliche zur Begründung
des Anspruches erforderlichen
Tatsachen durch Urkunden
nachgewiesen werden können.
In der Regel kann der Vermieter
dies mit Hilfe des Mietvertrages
im Original leisten. Auch der
Mieter kann sich im Rahmen der
Urkundsklage nur mit den für
diese Verfahrensart zugelassenen
Beweismitteln verteidigen, also
Urkunden und dem Beweismittel
der Parteivernehmung. Deshalb
werden z. B. eingewandte Män-
gel, die ohne eine weitere Be-
weisaufnahme nicht aufzuklären
sind, bei der Entscheidung des
Gerichts als im Urkundsverfah-
ren unstatthaft nicht berücksich-
tigt. Dies führt zu der von Ver-
mieterseite erhofften schnellen
Verurteilung des Mieters, es er-
geht ein so genanntes Vorbe-
haltsurteil, welches vorläufig
vollstreckbar ist. Dem Mieter
bleiben seine Rechte im Nach-
verfahren vorbehalten. Wird ein
solches durchgeführt, sind sämt-
liche zivilprozessualen Beweis-
mittel zulässig. Der Mieter kann
sodann im Nachverfahren auch
seine vollständigen Einwendun-
gen geltend machen. Der Vorteil
für den Vermieter bei Durchfüh-
rung einer Urkundsklage besteht
darin, dass er schnell ein Vorbe-
haltsurteil vorliegen hat, aus

Urkundenprozess bei Mietschuldnern im Wohnraummietrecht

In den mecklenburg-vorpom-
merschen Unternehmen des zu-
lassungspflichtigen Handwerks
ging nach Mitteilung der Statis-
tik im I. Quartal 2005 die Zahl
der Beschäftigten weiter um 6,3
Prozent zurück. Die Umsätze la-
gen um 4,5 Prozent unter denen
des Vorjahresquartals. 

Das zulassungspflichtige Hand-
werk umfasst nach der Änderung
der Handwerksordnung zum Jah-
resbeginn 2004 insgesamt 41
Handwerksberufe, bei denen eine
Eintragung in die Handwerksrol-
le auf Grund einer Meisterprü-

fung oder einer anerkannten ver-
gleichbaren Qualifikation erfor-
derlich ist.

In allen sieben Gewerbegrup-
pen ging die Zahl der Beschäftig-
ten zurück. Am stärksten betrof-
fen waren mithin das Ausbauge-
werbe (– 8,5 Prozent), was mit-
hin auch von der geringen Inves-
titionsfreude der Haus- und
Wohnungseigentümer zeugt. Der
geringste Personalabbau war im
Kraftfahrzeuggewerbe (– 1,9 Pro-
zent) zu verzeichnen. 

In fünf der sieben Gewerbe-
gruppen fielen die Umsätze im 

I. Quartal 2005 niedriger aus als
im Vorjahresquartal. Den größ-
ten Umsatzrückgang meldete das
Gesundheitsgewerbe mit 28,7
Prozent. Im Ausbaugewerbe wa-
ren mit 11,0 Prozent ebenfalls
deutliche Umsatzeinbußen zu
verzeichnen. 

In den Handwerken für den ge-
werblichen Bedarf (z. B. Metall-
bauer) konnte dagegen im Ver-
gleich zum Quartal des Vorjahres
ein Umsatzplus von je 1,9 Pro-
zent erzielt werden.

Beschäftigung und Umsatz im
Handwerk zurückgegangen

dem ggf. vollstreckt werden
kann. 

Doch Vorsicht: Der Vermieter
macht sich schadenersatzpflich-
tig, und zwar verschuldensunab-
hängig, wenn sich nach Durch-
führung des Nachverfahrens he-
rausstellt, dass der mit Vorbe-
haltsurteil ausgeurteilte Miet-
rückstand nicht bestanden hat,
z.B. weil der Mieter sich zu Recht

auf Mietmängel und die sich da-
raus ergebenden Minderungs-
rechte berufen hatte. Der Ver-
mieter hat dem Mieter sodann
den Schaden zu ersetzen, der aus
einer unberechtigten Vollstre-
ckung des Vorbehaltsurteils her-
rührt oder aber z.B. sich daraus
ergibt, dass der Mieter zur Ab-
wendung dieser Vollstreckung ei-
ne Sicherheit geleistet hat. Es ist

also anzuraten, in jedem Fall zu
prüfen, ob die Durchführung der
Urkundsklage das richtige pro-
zessuale Mittel zur möglichst ef-
fektiven Durchsetzung der An-
sprüche des Vermieters ist. In je-
dem Fall führt die neue Recht-
sprechung des BGH zu einer we-
sentlichen Bereicherung der
Möglichkeiten der Inanspruch-
nahme säumiger Mieter.

Seit der Mietrechtsreform 200l
betrug die Frist für Kündigungen
eines Wohnraummietvertrages
durch den Mieter in der Regel
drei Monate. Anderslautende
Vereinbarungen von dieser Frist
zu Lasten des Mieters waren un-
wirksam. Nur für Altmietverträ-
ge, d. h. Mietverträge, die vor
dem 01.09.2001 geschlossen
wurden, sah eine Übergangsvor-
schrift bislang vor, dass längere
Kündigungsfristen, die Mieter
und Vermieter vertraglich verein-
bart hatten, weiter gelten sollten.

Das wurde nun durch Bundes-
tag und Bundesrat zum
29.04.2005 geändert: Nach dem
Gesetz über Kündigungsfristen
für so genannte Altmietverträge
gilt jetzt zu Gunsten des Mieters
die kurze, dreimonatige Frist für
Kündigungen durch den Mieter
auch für Altmietverträge, in de-
nen die bis zum 01.09.2001 gel-
tenden längeren Kündigungsfris-
ten formularmäßig vereinbart
worden waren. Das Gesetz trat
am 01.06.2005 in Kraft.

Kurze Kündigungsfristen auch
für Altmietverträge

Haus & Grund® Mecklenburg-
Vorpommern wird am Ball blei-
ben, wir empfehlen jedoch allen
Betroffenen, weiter möglichst
konkret Buch über die Belastun-
gen durch den Schwerlastverkehr
mit Datum und Uhrzeit zu füh-
ren um unsere Redaktion kon-
kret mit Zahlen und Fakten zu
informieren. Notieren Sie ggf.

auch die Kennzeichen der Fahr-
zeuge, Namen der Spediteure
oder sonstige Besonderheiten.
Liebe Mitglieder, geben Sie ihre
Informationen an uns weiter, wir
werden damit die regionalen Ver-
waltungen und die Bürgermeister
konfrontieren, um eine künftige
Entlastung der Betroffenen zu er-
wirken.

In den vergangenen Monaten
hat der Lärm auf vielen Straßen
in Mecklenburg-Vorpommern
zugenommen, denn immer mehr
LKW-Fahrer versuchen die Maut
zu sparen und weichen auf in-
nerstädtische Hauptverkehrs-
bzw. Bundesstraßen aus. Daraus
ergeben sich nicht nur starke
Lärmbelästigungen, sondern
nachfolgend auch gesundheitli-
che Schäden bei Anwohnern,
Mieteinbußen für Eigentümer
und Schäden sowie Wertverluste
an den Häusern und Grundstü-
cken. Vor einiger Zeit hatten wir
z.B. in Boizenburg nachgefragt,
wie die Stadt dieses von vielen
Hausbesitzern bereits kritisierte
Problem in den Griff bekommen
will. Dort erhielten wir die Ant-
wort, dass man zunächst noch
das Ausmaß der Belastung er-
mitteln müsse. Und – den be-
troffenen Grundeigentümern
kann nur wirklich geholfen wer-
den, wenn das Problem der bun-
desweit bekannten Mautflucht
dieser Fahrzeuge – vorrangig
LKW´s politisch in Berlin gere-
gelt wird.

Mautflucht und Lärm frustrieren
die Bewohner zunehmend



SEPTEMBER 2005 SEITE 4MECKLENBURG-VORPOMMERN

Haus& GrundHaus& Grund
Ausgabe für 
Mecklenburg-Vorpommern

Herausgeber:
LV Haus & Grund
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Mecklenburgstraße 64
19053 Schwerin
Tel. (0385) 5777-410
Fax (0385) 5777-411

Redaktion M-V:
Erwin Mantik
Haus & Grund 
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburgstraße 64
19053 Schwerin
Tel. (0385) 5777-410
Fax (0385) 5777-411

E-Mail: 
Haus-u-Grund-Red@t-online.de

Adressänderungen:
Tel. (0385) 5777-410

Auflage: 2.500

Erscheinungsweise: monatlich

Jahrgang 16

Bezugspreis:
Für Mitglieder ist der Bezugspreis
im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Nachdruck von Beiträgen nur mit
Genehmigung der Chefredaktion.
Unverlangt eingesandte Manuskrip-
te werden nur dann zurückge-
schickt, wenn Rückporto beiliegt.

IMPRESSUM
Liebe H&G-Mitglieder, 

möchten Sie sich aktiv an
der Verbesserung unserer
Zeitung H &G M-V beteili-
gen? 
Die Redaktion benötigt
mehr Text- und Bild-
informationen aus Ihrem
H&G-Verein, damit dieser
noch besser in unserem
Blatt einbezogen werden
kann.
Rufen Sie bitte die H &G-
Geschäftsstelle in Schwe-
rin an, wenn Sie an einer
Mitgestaltung interessiert
sind.

Ihre Redaktion
H&G M-V

Wurde eine Wohnung moderni-
siert und die Bauarbeiten dem
Mieter vorab formell und fristge-
recht angekündigt, ist der Ver-
mieter nach Abschluss der Mo-
dernisierungsmaßnahme zur
Mieterhöhung berechtigt. Dabei
sind wichtige mietrechtliche Vor-
schriften und Termine zu berück-
sichtigen. 

Zunächst erfolgt das Abfassen
einer Mieterhöhungserklärung.
Diese ist jedoch nur wirksam,
wenn sie eine Kostenberechnung
entsprechend den Anforderun-
gen der §§ 559 und 559a BGB
enthält. Hierbei ist für den Ver-
mieter besondere Sorgfalt gebo-
ten, denn bei der Geltendma-
chung der Erhöhung handelt es
sich um eine einseitige Mieterhö-
hung durch den Vermieter. Der
Mieter muss ihr nicht zustim-
men. Zugleich ist es eine echte
Mieterhöhung und nicht, wie oft
falsch bezeichnet, eine Umlage
der angefallenen Kosten. Das be-
deutet: die Miete bleibt auch spä-
ter auf dem angehobenen Ni-
veau, selbst wenn sich die Moder-
nisierungskosten am Haus amor-
tisiert haben.

Mieterhöhung kann 
über Mietspiegelangaben
hinausgehen

Gemäß § 559 Abs. 1 BGB sind
11 Prozent der für die Wohnung
tatsächlich aufgewendeten Mo-
dernisierungskosten der Jahres-
miete hinzuzuschlagen. Diese
Mieterhöhung ist durch die orts-
übliche Vergleichsmiete nicht be-
grenzt, kann also über das Niveau
des Mietspiegels hinausgehen.
Auch die für die ortsübliche Ver-

gleichsmiete geltende Kappungs-
grenze ist für die Mieterhöhung
nicht zu beachten. Die Grenzen
ergeben sich allenfalls aus § 5
Wirtschaftsstrafgesetz.

Entgegen der früher herrschen-
den Meinung ist nach neuester
Rechtsprechung des BGH (vgl.
BGH ZMR 2004 S. 424 ff.) das
Verhältnis von Energieersparnis
zu Modernisierungsmieterhö-
hung bis auf Weiteres nicht zu
berücksichtigen. Bei Maßnahmen
zur Energieeinsparung trifft die
oft vertretene Auffassung nicht
mehr zu, die Erhöhung der Miete
um mehr als 200 Prozent des Ein-
sparungsbetrages an Heizöl sei
nicht zulässig.

In der Erhöhungserklärung
muss der Eigentümer die entstan-
denen Kosten als Gesamtkosten
angeben und einzeln aufschlüs-
seln. Ansetzbar sind anteilig die
konkret für die Wohnung aufge-
wendeten Kosten für Baumaterial
und Handwerker, aber auch Bau-
nebenkosten wie Architekten-
rechnungen oder Baugenehmi-
gungsgebühren. Davon abzuzie-
hen sind allerdings die Kosten für
ohnehin fällig gewesene Repara-
turen.

Möglichst detaillierte
Erhöhungserklärung
formulieren

Falls bautechnisch und rechne-
risch möglich, ist der Verteilungs-
schlüssel dem Mieter plausibel
und nachvollziehbar darzustel-
len. Im Regelfall sind die konkret
für die jeweilige Wohnung aufge-
wendeten Kosten der Mieterhö-
hung zugrunde zu legen. Nur
wenn eine direkte Aufteilung

nicht möglich ist, muss der Ver-
mieter die Kosten „angemessen“
auf die einzelnen Wohnungen
aufteilen. In jedem Fall muss die
Mieterhöhungserklärung so de-
tailliert ausfallen, dass der juris-
tisch und betriebswirtschaftlich
nicht vorgebildete Mieter die Ein-
zelheiten nachvollziehen kann.
Bei Maßnahmen zur Einsparung
von Heizenergie kann dem Mie-
ter nach der neuen Rechtspre-
chung des BGH (vgl. BGH ZMR
2002 S. 503 ff.) jedoch zugemutet
werden, notfalls einen Fachmann
zu Hilfe zu holen. Der sollte mit
der Angabe der K-Werte der neu-
en Isolierungen oder einer gegen-
ständlichen Beschreibung der
durchgeführten Baumaßnahmen
den Charakter der nachhaltigen
Einsparung von Heizenergie
nachvollziehen und dem Mieter
erklären können. Das Beifügen ei-
ner Wärmebedarfsberechnung ist
deshalb nicht notwendig.

Dritt- oder sonstige
Fördermittel bei der
Berechnung ausnehmen

Soweit die Kosten für die Woh-
nung ermittelt sind, ist der Ver-
mieter bei Inanspruchnahme ver-
billigter Dritt- bzw. Fördermittel
gemäß § 559a verpflichtet, diese
Vorteile an den Mieter weiterzu-
geben und auch bei der Berech-
nung zu berücksichtigen. Danach
muss die Mieterhöhungserklä-
rung die Berechnung der neuen
Miete in jeden Rechenschritt
nachvollziehbar enthalten. Auch
hier gilt: Alles so ausführlich wie
nur irgend möglich.

Wirksam wird die Mieterhö-
hung mit dem Beginn des auf die

Erklärung folgenden dritten Mo-
nats (§ 559b Abs. 2, Seite 1 BGB).
Die Frist verlängert sich um sechs
Monate, wenn der Vermieter die
zu erwartende Mieterhöhung
nicht in der Ankündigung der
Modernisierungsmaßnahme mit-
geteilt hat oder wenn die tatsäch-
liche Mieterhöhung um mehr als
10 Prozent höher ausfällt als zu-
nächst angegeben. 

Mieter muss erhöhten
Mietzins entrichten

Wurden alle dargestellten
Punkte beachtet, ist der Mieter
zur Entrichtung der erhöhten
Miete verpflichtet. Stellt er seinen
Dauerauftrag nicht um oder zahlt
nicht rechtzeitig, so steht dem Ei-
gentümer ein direkter Zahlungs-
anspruch zu, den er notfalls auch
einklagen kann. Zuletzt bleibt
noch auf das Sonderkündigungs-
recht gemäß § 561 BGB hinzu-
weisen: Macht der Vermieter eine
Mieterhöhung geltend, so kann
der Mieter bis zum Ablauf des
zweiten Monats nach Zugang der
Erklärung des Vermieters das
Mietverhältnis außerordentlich
kündigen – und zwar bis zum Ab-
lauf des übernächsten Monats. In
diesem Fall tritt die Mieterhö-
hung nicht ein.

Diese Ausführungen bieten nur
einen groben Überblick, wie sorg-
fältig im Einzelfall bei einem
Mieterhöhungsverlangen nach
einer Modernisierung vorgegan-
gen werden muss. Im Zweifel und
bei Detailfragen sollten sich Haus
& Grund-Mitglieder ggf. an ihren
regionalen Ortsverein wenden
und sich im konkreten Einzelfall
kompetent beraten lassen.

Auf die richtige Erklärung an den Mieter
kommt es an

MIETERHÖHUNG NACH MODERNISIERUNGSMASSNAHMEN

Gerade jetzt in den Sommermo-
naten heizen sich manche – z. B.
schlecht isolierte Dachwohnun-
gen bei Sonneneinwirkung sehr
stark auf. Was den meisten Ver-
mietern jedoch kaum bekannt
ist: Ist es in einem Mietobjekt ab-
solut zu heiss, muss der Eigentü-
mer je nach dem Einzelfall für
ein erträgliches Raumklima im
Wohnraum sorgen.

Angesichts von Entscheidun-
gen des Oberlandesgericht (OLG)
Düsseldorf (Urteil vom 04.06.
1998, Aktenzeichen 24 U 194/
96), des OLG Köln (Urteil vom
28.10.1991, Aktenzeichen 2 U
185/90) und des OLG Rostock
(Urteil vom 29.12.2000, Akten-
zeichen 3 U 83/98) könnte es
Vermieter bei zu hohen Außen-
temperaturen eiskalt erwischen.
Denn – obgleich allgemein be-
kannt ist, dass sich Mieträume in
den Sommermonaten stark auf-
heizen können, wurden hohe In-
nentemperaturen als Mietminde-
rungsgründe und sogar als
Grund für eine fristlose Kündi-
gung von den Gerichten aner-
kannt. 

Nach den vorgenannten Urtei-
len müssen Wohn- und Gewer-

beräume daher so beschaffen
sein, dass auch in den Sommer-
monaten erträgliche Innentem-
peraturen herrschen. Gewerbli-
che Räume müssen – so die zi-
tierten Entscheidungen – zudem
den Vorschriften der Arbeitsstät-
tenverordnung entsprechen. Die-
se Vorschriften bestimmen unter
anderem, dass in Arbeitsräumen
eine gesundheitlich zuträgliche
Raumtemperatur herrschen
muss. Daher liegt nach den ge-
nannten Entscheidungen ein
Mangel der Mietsache vor, wenn
die Räume bei hochsommerli-
chen Außentemperaturen über-
mäßig aufgeheizt werden. Die
Grenze des Erträglichen liege bei
ungefähr 35 Grad Celsius.

Die Arbeitsstättenverordnung
bestimmt, dass in Arbeitsräumen
bei Außentemperaturen bis zu 32
Grad Celsius die Innentempera-
tur 26 Grad Celsius nicht über-
steigen darf. Bei höheren Außen-
temperaturen muss die Innen-
temperatur mindestens sechs
Grad Celsius unter der Außen-
temperatur liegen. Bei einer er-
heblichen Überschreitung liegt
ein Mangel vor und zwar auch
dann, wenn das Gebäude den

anerkannten Regeln der Technik
entspricht. Wird dieser Tempera-
turunterschied nicht gewährleis-
tet, rechtfertigt dies nach der
Entscheidung des OLG Rostock
zumindest eine Mietzinsminde-
rung, nach der Entscheidung des
OLG Düsseldorf sogar eine frist-
lose Kündigung.

Der Mieter eines Ladenlokals
sei nach Paragraf 544 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) wegen
Gesundheitsgefährdung zur frist-
losen Kündigung des Mietvertra-
ges berechtigt, wenn in einem
„gewöhnlichen Sommer“ (Stan-
dardsommer) für mehrere Mona-
te mit Innentemperaturen von
mehr als 35 Grad Celsius gerech-
net werden muss. Gegebenen-
falls sei von einer Gesundheitsge-
fährdung des Personals auszuge-
hen. Nach der Entscheidung des
OLG Köln muss der Vermieter
nach Paragraf 535 BGB dafür Sor-
ge tragen, dass sich die Mieträu-
me in einem Zustand befinden,
der die Ausübung des vertragsge-
mäßen Gebrauchs gestattet. Hier-
zu gehöre auch, dass die Räume
hinreichend gegen übermäßige
Erhitzung durch Sonneneinstrah-
lung geschützt sind. Ist dies

Die Räume sind so heiß wie eine Sauna – 
wir kündigen!

nicht der Fall, so könne man
vom Vermieter verlangen, dass
geeignete Schutzvorrichtungen
angebracht werden.

Die oben zitierten Entschei-
dungen sind in der Rechtspre-
chung und Literatur nicht un-
umstritten. Der BGH hat zu die-
sen Fragen noch keine Grund-
satzentscheidung getroffen. Die
Gerichte haben nicht ausrei-
chend berücksichtigt, dass Mie-
tern von Geschäftsräumen mit
großen Glasfronten, Wintergär-
ten oder Dachgeschosswohnun-
gen bekannt ist, dass sich die
Räume im Sommer stark aufhei-
zen können. Erst recht muss dies
gelten, wenn auf die Möglichkeit
entsprechend hoher Innentem-
peraturen im Mietvertrag bereits
hingewiesen wurde. Daher liegt
eine wesentliche Sicherheit des
Vermieters in der sachgemäßen
Ausführung des Mietvertrages, in
dem auf die individuellen Zu-
stände des Mietobjektes hinge-
wiesen sowie eine vom Mieter zu
gestaltende Klimatisierung bzw.
Duldung des Zustandes konkret
vereinbart wurde. Hat der Mieter
bei Vertragsschluss bereits Kennt-
nis vom Zustand der Mietsache,
stehen ihm grundsätzlich weder
Mietminderungs-, noch Scha-
dens- und Aufwendungsersatzan-
sprüche zu (Paragraf 536b BGB).

Ein anderes Ergebnis wäre auch
wirtschaftlich und energiepoli-
tisch für den Eigentümer kaum
vertretbar. Viele Wohn- und Ge-
werberäume müssten technisch
klimatisiert werden. In der Folge
ergäben sich hohe Investitions-
und Energiekosten, die letztlich
wiederum die Mieter treffen wür-
den. Auch gehört eine Vollkli-
matisierung grundsätzlich nicht
zur Gebrauchstauglichkeit. Ent-
spricht der Mietraum dem Stand
der Technik sowie den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften, stehen
selbst Raumtemperaturen von
deutlich über 26 Grad Celsius
weder den Regelungen der Ar-
beitsstätten- Verordnung bezie-
hungsweise Arbeitsstätten- Richt-
linie noch der DIN 1946-2 entge-
gen.

Stehen in den Sommermonaten
überraschend Freunde vor der
Tür, die mit Steaks, Bratwürst-
chen und Fisch im Gepäck anrei-
sen, hat man als „bescheidener
Mensch“ ein echtes Problem. Ei-
nem zünftigen Grillabend stünde
eigentlich nichts mehr im Wege.
Oder hat ggf. der liebe Nachbar
doch etwas gegen die Rauchzei-
chen? Inzwischen endet im gro-
ßen Deutschland ein ausgiebiger
Grillabend schon öfter einmal
vor einem Zivilgericht. In Meck-
lenburg-Vorpommern gibt es da
seltener Probleme, da die freund-
lichen Nachbarn meist vorab
über den persönlichen Grill-
wunsch informiert werden. Im
übrigen Deutschland scheint dies
oft anders zu laufen. Bei Grillpar-
tys im eigenen Garten gibt es
dann meist zwei Gruppen von
Beteiligten – mit jeweils völlig
unterschiedlicher Perspektive:
die Partygäste und die „armen,
rauchbelästigten Nachbarn“.
Während die einen die Düfte des
Holzkohlengrills als Vorbote auf
kommende Köstlichkeiten emp-
finden, sind sie für andere ein
Ärgernis.

Prinzipiell ist allerdings er-
laubt, im Garten, auf der Terrasse
oder auf dem Balkon zu grillen.
Es versteht sich jedoch von
selbst, dass jeder dabei auf seine
Nachbarn Rücksicht nehmen
muss. Gerichte heben hervor,
dass Grillen nur zulässig ist, „so-
lange dadurch nicht andere Mie-
ter des Hauses unzumutbar be-
einträchtigt werden“ (AG Berlin-
Wedding, Aktenzeichen 10 C
476/1989). Dies gilt unabhängig
davon, ob man Eigentümer oder
Mieter ist. Spätestens ab 22 Uhr
ist die Nachtruhe zu beachten. In
Wohngebieten mit Einfamilien-
haus-Charakter reicht es aus,
wenn das Gartenfest danach in
den Keller oder ins Gartenhaus
verlegt wird (LG Frankfurt, Ak-
tenzeichen 2/21 0 424/1988).

Je schöner der Sommer, desto
größer kann der Ärger sein. Da-
rin nämlich, wenn in einer
Wohnanlage ein Eigentümer am
liebsten jedes Wochenende gril-
len würde, aber seine Nachbarn
den Rauch nicht vertragen. Das

Bayerische Oberste Landesgericht
hat z.B. für seine „deutschland-
weit unvergleichbar schlauen
Landeskinder“ folgende Faustre-
gel beschlossen: Fünfmal pro
Jahr sollte das Grillen unter be-
stimmten Umständen erlaubt
sein. Die Richter legten außer-
dem fest, wo der Grill aufgestellt
werden muss – nämlich am äu-
ßersten Ende des Grundstücks,
also etwa 25 Meter von den „ge-
ruchsempfindlichen Nachbarn“
entfernt. Im Prinzip stelle das
Grillen zwar (nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz) eine un-
zumutbare Belastung für die
Nachbarn dar, doch mit gewissen
Beschränkungen könne es wohl
doch zugelassen werden. Ent-
scheidend sei immer die Lage vor
Ort (Gartengröße, Beschaffenheit
des Grills etc.), von der sich der
Richter im Streitfall ein Bild ma-
chen müsse. Konkret könnte
dann fast alles in Frage kommen:
vom grundsätzlichen Verbot bis
zur uneingeschränkten Erlaubnis
des Grillens (BayObLG, Aktenzei-
chen 2 Z BR 6/1999).

Wir als Hauseigentümer sehen
es aus feuerschutztechnischen
Gründen meist nicht so gern,
wenn unsere Mieter z.B. auf ei-
nem Balkon grillen. Im Mietver-
trag wird dies daher bisweilen
untersagt. Solche Klauseln könn-
ten dann wie folgt lauten: „Das
Grillen ist im Interesse der Mit-
bewohner auf Balkonen, Loggien
oder unmittelbar an das Gebäude
angrenzenden Flächen nicht ge-
stattet“. Das LG Essen ist der Auf-
fassung, dass eine solche Klausel
rechtens ist. Die Richter haben
entschieden, dass ein formales
Grillverbot in der Hausordnung
rechtmäßig ist. Mietern, die in
ihrem Vertrag eine entsprechen-
de Klausel haben, kann die Kün-
digung ausgesprochen werden,
wenn sie trotzdem grillen (LG Es-
sen, Aktenzeichen 10 S 438/
2001). Eine Wohnungseigentü-
mergemeinschaft kann durch
Mehrheitsbeschluss das Grillen
auf Terrassen, Balkonen und Ra-
senflächen der Wohnanlage un-
tersagen.

(OLG Zweibrücken, 
Aktenzeichen 3 W 50/ 1993)

Starke Rauchzeichen – aber weit
und breit keine Indianer in Sicht!

Wie die Statistik Mecklenburg-
Vorpommern mitteilt, ist der
Verbraucherpreisindex für Meck-
lenburg-Vorpommern im Juli
2005 gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat um 1,8 Prozent
gestiegen. Gegenüber dem Vor-
monat erhöhte sich der Verbrau-
cherpreisindex um 0,4 Prozent-
punkte auf 106,5 (2000 = 100). 

Im Vorjahresvergleich war bei
alkoholischen Getränken und Ta-
bakwaren ein Preisanstieg von
6,1 Prozent, bei Preisen für Woh-
nung, Wasser, Strom, Gas und
anderen Brennstoffen von 2,4
Prozent, bei Verkehrsdienstleis-
tungen von 3,7 Prozent und bei
Erzeugnissen und Leistungen im
Bereich Freizeit, Unterhaltung
und Kultur von 0,7 Prozent. Die
Entwicklung der Preise im Juli
2005 war entscheidend geprägt
durch erneute Preissteigerungen
bei Mineralölerzeugnissen und
durch saisonbedingte Preiserhö-
hungen, insbesondere aufgrund
der beginnenden Urlaubszeit.

Im Vergleich zum Vorjahres-
monat ist der Preis für Haushalts-
energie um 13,6 Prozent (+ 2,3
Prozent gegenüber dem Juni

2005) angestiegen. Diese Preis-
steigerung wurde vor allem
durch Erhöhungen bei Heizöl
um + 43,9 Prozent (+ 9,3 Prozent
gegenüber dem Juni 2005) sowie
bei Zentralheizung und Fernwär-
me um 15,6 Prozent (+ 2,1 Pro-
zent) beeinflusst. 

Für Kraftstoffe mussten die Ver-
braucher im Juli nochmals tiefer
in die Tasche greifen. Im Vorjah-
resvergleich sind sie um 6,5 Pro-
zent (+ 3,0 gegenüber dem Vor-
monat) angestiegen, darunter bei
Dieselkraftstoff um 14,0 Prozent
(+ 3,9 Prozent). Saisonbedingt
stiegen die Preise für Beherber-
gungsleistungen gegenüber dem
Vormonat um 11,5 Prozent an. 

Bei Nahrungsmitteln setzte
sich die Preissteigerung beim Kaf-
fee weiterhin fort (+ 18,9 Prozent
zum Vorjahr). Günstiger zu be-
kommen waren dagegen weiter-
hin u. a. Kartoffeln (– 12,5 Pro-
zent). 

Weiterhin verbraucherfreund-
lich zeigte sich im Jahresver-
gleich die Preisentwicklung für
Heimelektronik und Haushalts-
geräte.

Verbraucherpreise allein
im Juli um 1,8 Prozent
höher als im Juli 2004

Ein Eigentümer brachte auf sei-
nem Grundstück zusätzlich zum
bereits vorhandenen Drahtzaun
eine grüne Sichtschutzmatte aus
Kunststoff an. Dies empfand der
Nachbar als optische Beeinträch-
tigung. Es handle sich hier um
eine bauliche Veränderung, für
die eine Einverständniserklärung
der Eigentümergemeinschaft nö-

tig gewesen sei. Das Gericht
schloss sich der Argumentation
an. Werde durch eine solche
Sichtschutzmatte der Gesamtein-
druck der Wohnanlage verän-
dert, dann führe kein Weg an ei-
ner vorherigen einvernehmli-
chen Regelung vorbei. 

(BayObLG, 2 Z BR 1999/00)

Optische Beeinträchtigung
durch Sichtschutzmatte
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Bisher gibt es keine konkreten
gesetzlichen Voraussetzungen für
die Einführung eines Energiepas-
ses. Darauf weist Haus & Grund
Mecklenburg-Vorpommern seine
Mitglieder hin. Mehrfach ver-
suchten bereits findige „Exper-
ten“ unter Hinweis auf die ge-
setzliche Verpflichtung der Ein-
führung (ab 2006) Leichtgläubige
zu finden, die „besonders güns-
tig“ Energieausweise von den
Anbietern erhalten können. Da-
bei existiert noch gar keine ge-

setzliche Grundlage über die for-
melle Ausgestaltung eines Ener-
gieausweises.

Wie Haus & Grund Deutsch-
land mitteilte, wird zur gegebe-
nen Zeit von der Eigentümer-
schutz-Gemeinschaft eine eigene
Alternative mit Vorschlägen an-
geboten, mit der die dem Aus-
weis zugrunde liegende EU-
Richtlinie effizient und preiswert
umgesetzt werden kann. Also
heißt es: Ruhe bewahren und
den weiteren Gang des Gesetzge-

bungsverfahrens abwarten. Wir
werden unsere Haus & Grund-
Mitglieder rechtzeitig über den
Stand der Einführung und Um-
setzung informieren.

Lassen sie sich auf keinen Fall
auf Haustürangebote oder sonsti-
ge Varianten von findigen Ge-
schäftemachern ein. Fragen Sie
im Zweifelsfall zuerst in ihrem
regionalen Haus & Grund-Verein
nach, falls sie von kuriosen Ener-
giepass-Anbietern mit „Sonder-
angeboten“ bedrängt werden.

Warnung vor windigen Geschäftemachern

INFORMATIONSVERANSTALTUNG IN STRALSUND

Einladung zur öffentlichen Informationsver-
anstaltung für Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer aus Stralsund und Umgebung 
Diese findet am 26.09.2005 um 19.00 Uhr in der Ratsapotheke, Alter Markt 6, in der Hansestadt
Stralsund statt. Alle Mitglieder des Vereins Haus & Grund Stralsund e.V. sind zu dieser Veranstaltung
herzlich eingeladen, wichtig vor allem für alle Vermieter. Gäste sind herzlich willkommen.

Thema: 
Energiepass ab Januar 2006 – neue Belastung für Hauseigentümer?
Wer kann was fordern – und was kostet das den Eigentümern?

Darüber wollen die Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer des Vereins und Herr Dipl.-Ing. Diet-
mar Schubert vom Ingenieurbüro für Bauplanung Diagnostik und Bewertung aus Stralsund infor-
mieren.

Zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden wurde auf Europäischer Ebene im Jahr 2002
die „Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden“ verabschiedet. In dieser wurden alle Mit-
gliedstaaten verbindlich aufgefordert, bis zum 4. Januar 2006 Energieausweise sowohl für Neubau-
ten, als auch für Bestandsgebäude vorzuschreiben. Die darin enthaltene Forderung nach dem Ener-
giepass muss bis Januar in nationales Recht umgesetzt sein – zu Lasten der Hauseigentümer, denn
der Gesetzgeber trägt die damit verbundenen Kosten nicht.

Der Energiepass soll die energetische Qualität eines Gebäudes dokumentieren und darf nur von
unabhängigen Ingenieuren und Energieberatern erstellt werden. Wir werden umfangreich über die
Einführung des Energiepasses, den derzeitigen Entwicklungsstand der Gesetzgebung und über den
Energiepass selbst informieren. Gleichzeitig zeigen wir Möglichkeiten von Fördermaßnahmen für
energetische Modernisierungsvorhaben auf. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Der Vorstand

ENERGIEPASSEINFÜHRUNG

Mit dem „Gesetz zur Eindäm-
mung illegaler Betätigungen im
Baugewerbe“ vom 31.08.2001
wurde ein Steuerabzug zur Siche-
rung von Steueransprüchen des
Finanzamtes bei Bauleistungen
eingeführt. Wir hatten nach der
Einführung in unserer Zeitung
ausführlich darüber berichtet. 

Seit dem 01.01.2002 müssen
alle Unternehmer, sofern sie als
Auftraggeber von Bauleistungen
auftreten, einen Steuerabzug in
Höhe von 15 Prozent der zu zah-
lenden Rechnung für eine Bau-
leistung vornehmen. Bauleistun-
gen sind alte Leistungen, die der
Herstellung, Instandsetzung, In-
standhaltung, Änderung oder Be-
seitigung von Bauwerken dienen.
Unter den „Unternehmerbegriff“
fallen auch Vermieter, die nach-
haltig Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung erzielen. Wer-
den Wohnungen vermietet, gilt

der Vermieter mit Bezug auf Bau-
leistungen für die Wohnungen
als Unternehmer (§ 48 1 EStG),
wenn er mehr als zwei Wohnun-
gen vermietet. Die von der Rech-
nung des Bauunternehmers ab-
zuziehenden 15 Prozent müssen
dann direkt an das zuständige Fi-
nanzamt abgeführt werden. Kein
Abzug muss vorgenommen wer-
den, wenn bestimmte Bagatell-
grenzen nicht überschritten wer-
den.

Es entfällt die Pflicht zum Ab-
zug, wenn... die Gegenleistung
im laufenden Kalenderjahr
15.000 Euro nicht übersteigt und
der Leistungsempfänger aus-
schließlich steuerfreie Umsätze
nach § 4 Nr. 12 S. 1 UStG aus-
führt oder... in den übrigen Fäl-
len 5.000 Euro nicht übersteigt.

Für die Ermittlung des Betrages
sind die für denselben Leistungs-
empfänger erbrachten und vo-

raussichtlich zu erbringenden
Bauleistungen inklusive Umsatz-
steuer zusammenzurechnen.

Unabhängig davon muss der
Steuerabzug nicht vorgenommen
werden, wenn der leistende Bau-
unternehmer dem Leistungsemp-
fänger eine im Zeitpunkt der Ge-
genleistung gültige Freistellungs-
bescheinigung vorlegt. Viele der
in 2002 erteilten Freistellungsbe-
scheinigungen sind bereits seit
dem 1. Januar 2005 abgelaufen.
Eigentümer als Auftraggeber z.B.
für An- oder Umbauten an Ge-
bäuden sollten deshalb beson-
ders darauf achten, dass Baufir-
men bzw. Handwerker rechtzei-
tig eine gültige Folgebescheini-
gung vorlegen, um ggf. nicht in
Verdacht zu geraten „Schwarzar-
beit“ zu fördern und letztendlich
sogar finanzielle Einbußen hin-
zunehmen.

Gültigkeit der Freistellungsbescheinigung 
eines Unternehmers stets prüfen

BAUABZUGSSTEUER

Der Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe hat kürzlich ein für Vermie-
ter und Mieter wichtiges Urteil
zu der Frage erlassen, für welche
Zeit ein formularmäßiger Kündi-
gungsverzicht bei Wohnraum-
miete wirksam ist. Wir hatten da-
rüber berichtet und wurden ge-
beten, die Auswirkungen für eine
Vertragsgestaltung ausführlicher
zu schildern. Diese Frage bleibt
von Bedeutung, obgleich nach
der Änderung des Mietrechtes im
Jahre 2001 Zeitmietverträge ge-
mäß § 575 BGB nur noch in ganz
bestimmten Ausnahmefällen
überhaupt zulässig sind und in
Mecklenburg-Vorpommern oh-
nehin selten gestaltet werden.

Nach diesem § 575 kann ein
Mietverhältnis auf bestimmte
Zeit nur noch dann eingegangen
werden, wenn der Vermieter
nach Ablauf der Mietzeit Eigen-
bedarf hat oder in zulässiger Wei-
se die Räume beseitigen oder so
wesentlich verändern oder in-
stand setzen will, dass die Maß-
nahmen durch eine Fortsetzung
des Mietverhältnisses erschwert
würden oder er die Räume an ei-
nen zur Dienstleistung Verpflich-
teten vermieten will. Außerdem
muss der Vermieter dem Mieter
den Grund der Befristung bei
Vertragsschluß schriftlich mittei-
len. Liegt einer der Gründe nicht
vor oder ist eine solche Mittei-
lung nicht erfolgt, gilt das Miet-
verhältnis gemäß § 575 Abs. 1
Satz 2 als auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Dies führt dazu,
dass ein solcher Zeitmietvertrag
nur noch in Ausnahmefällen ab-
geschlossen werden kann. Die
Praxis hat sich dadurch behol-

fen, dass wie auch durch Urteil
des Bundesgerichtshofes bestä-
tigt, von beiden Parteien oder ei-
ner der Parteien ein Kündigungs-
verzicht ausgesprochen wurde.

Der Bundesgerichtshof hat
nunmehr die Frage entschieden,
für welche Zeit ein solcher Ver-
zicht wirksam ist. Gemäß Urteil
des Bundesgerichtshofes vom
06.04.2005, Aktenzeichen VIII
ZR 27/04, ist ein solcher formu-
larmäßiger Verzicht auf eine
Kündigungsmöglichkeit nur
dann wirksam, wenn seine Dauer
nicht mehr als 4 Jahre beträgt.
Ein diese Frist überschreitender
Verzicht ist nach Ansicht des
Bundesgerichtshofes unabhängig
davon unwirksam, ob er nur für
den Mieter oder auch für den
Vermieter vereinbart wurde. Der
Bundesgerichtshof hat festge-
stellt, dass ein beiderseitiger, zeit-
lich begrenzter Kündigungsaus-
schluss in einem Formularmiet-
vertrag grundsätzlich wirksam
sei. Dies ergibt sich auch aus sei-
nen Entscheidungen, die in der
NJW 2004 auf S. 3117 und in der
neuen Zeitschrift für Mietrecht
2004 auf S. 734 veröffentlicht
sind.

Nach dem Willen des Gesetzge-
bers habe der Vermieter die Mög-
lichkeit, das Recht zur ordentli-
chen Kündigung bei einem un-
befristeten Mietvertrag für einen
bestimmten, vertraglich festge-
legten Zeitraum auszuschließen.
Hierin liege keine Abweichung
von der gesetzlichen Regelung
im Sinne des § 307 Abs. 2 Nr. 1
BGB. Auch greife § 307 Abs. 2 Nr.
2 BGB nicht ein – § 573 c Abs. 4
BGB schließe einen solchen Kün-

digungsverzicht nicht aus. In
dem entschiedenen Fall war die
Kündigungsmöglichkeit für 5
Jahre ausgeschlossen worden.
Dies hat der BGH nicht für zuläs-
sig gehalten.

Ein fünfjähriger formularmäßi-
ger Kündigungsverzicht benach-
teilige den Mieter entgegen den
Geboten von Treu und Glauben
unangemessen. Ein formularmä-
ßiger Kündigungsverzicht be-
nachteilige den Mieter im Regel-
fall dann jedoch nicht unange-
messen, wenn er in zeitlicher
Hinsicht überschaubar sei. Dies
sei bei einer Dauer von bis zu
vier Jahren der Fall.

Zur Begründung verwies der
Bundesgerichtshof auch auf die
Vorschrift des § 557a Abs. 3 BGB.
Dieser lasse bei Staffelmietverträ-
gen einen Ausschluss des Kündi-
gungsrechtes des Mieters für 4
Jahre zu. Nach Auffassung des
Gesetzgebers liege also allgemein
die zeitliche Grenze eines Kündi-
gungsverzichtes des Mieters bei 4
Jahren. Beim Abschluss von
Mietverträgen ist deshalb drin-
gend darauf zu achten, dann
wenn ein formularmäßiger Kün-
digungsverzicht aufgenommen
wird, dass dieser nicht mehr als 
4 Jahre beträgt. Ein solcher auf 
4 Jahre befristeter Kündigungs-
verzicht ist nach Auffassung des
Bundesgerichtshofes wirksam.
Wird für längere Zeit auf die
Möglichkeit der Kündigung ver-
zichtet, ist nach Auffassung des
Bundesgerichtshofes dieser Ver-
zicht nicht wirksam.

Wichtiges Urteil zum formularmäßigen
Kündigungsverzicht von Wohnraum

ZEITMIETVERTRÄGE

Nach einer Entscheidung des
Oberlandesgerichtes (OLG)
Frankfurt vom 31.03.2005 (Az. 1
U 230/2004), dürfen Mietverträge
über Verbrauchserfassungsgeräte
für Heizwärme oder Warmwasser
in Mietwohnungen nicht formu-
larmäßig über eine Laufzeit von
zehn Jahren abgeschlossen wer-
den. Ein Wechsel des Heizkosten-
dienstes wird dadurch wesentlich
erleichtert und eine entsprechen-
de vertragliche Klausel benachtei-
ligt die Verbraucher unangemes-
sen. Sie ist daher gemäß § 307
Abs. 2 BGB unwirksam.

Die Beklagte dieses Verfahrens
führt die Messung, Erfassung
und Abrechnung von Heiz- und
Warmwasserkosten durch. In den
Mietverträgen für die Ver-
brauchserfassungsgeräte verwen-
det die Beklagte eine Klausel, wo-
nach die Laufzeit der Gerätemie-
te zehn Jahre beträgt. Außerdem

verlängert sich die vereinbarte
Laufzeit danach erneut um zehn
Jahre, wenn der Vertrag nicht
spätestens drei Monate vor dem
Vertragsablauf schriftlich gekün-
digt wird.

Die Klägerin ist eine Verbrau-
cherzentrale und hielt die Klau-
sel für rechtswidrig, weil der Ver-
braucher unangemessen benach-
teiligt werde. In den Entschei-
dungsgründen hat das Oberlan-
desgericht ausgeführt, dass die
von der Beklagten verwendeten
Klauseln gemäß § 307 Abs. 2
BGB rechtswidrig und somit un-
wirksam sind. § 307 Abs. 2 BGB
regelt die sogenannte Inhalts-
kontrolle. Bestimmungen in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen
sind danach unwirksam, wenn
sie den Vertragspartner des Ver-
wenders entgegen den Geboten
von Treu und Glauben unange-
messen benachteiligen. Eine un-

angemessene Benachteiligung ist
danach im Zweifel anzunehmen,
wenn eine Bestimmung mit we-
sentlichen Grundgedanken der
gesetzlichen Regelung, von der
abgewichen wird, nicht zu ver-
einbaren ist oder wesentliche
Rechte oder Pflichten, die sich
aus der Natur des Vertrages erge-
ben, so einschränken, dass die
Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet ist.

Der Mieter der Geräte werde in
diesem Fall wegen der langen
Laufzeit der Verträge unangemes-
sen benachteiligt. Die Laufzeit
hindere die Kunden daran, zu ei-
nem anderen, eventuell auch
günstigeren Mitbewerber zu
wechseln oder auf etwaige tech-
nische Neuerungen umzusteigen.
Aus der Unangemessenheit der
vereinbarten Laufzeit ergebe sich
zugleich die Unangemessenheit
der Verlängerungsklausel.

Mietvertragsfristen bei
Verbrauchserfassungsgeräten

Vermieter können vom Mieter
keine Nachzahlung von Betriebs-
kosten verlangen, wenn sie ihm
nicht die Möglichkeit einräu-
men, Einsicht in die Originalun-
terlagen zu nehmen. Ein Compu-

terausdruck eingescannter Ab-
rechnungen reicht nicht für die
Gewährleistung des Prüfungs-
rechts des Mieters aus. 

(AG Hamburg, 46 C 74/02)

Einsichtrecht bei Betriebs-
kostenabrechnungen

Der Käufer einer Eigentumswoh-
nung wollte von seinem Kaufver-
trag zurücktreten, da sich im Kel-
ler eine große Trafostation be-
fand, welche die Nutzungsmög-
lichkeit des Kellers stark beein-
trächtigte. Der Verkäufer hatte
den Käufer bei Vertragsabschluss
nicht auf diese Tatsache hinge-
wiesen, wodurch sich der Käufer
arglistig getäuscht fühlte.

Das Oberlandesgericht Frank-
furt urteilte, dass Mängel in den
Kellerräumen eines Mehrfamili-
enhauses nicht zwangsläufig Aus-
wirkungen auf die Rechtmäßig-
keit des Kaufs einer Eigentums-
wohnung haben. Es führte hierzu
aus, dass Mängel am Keller nicht

Trafo-Anlage im Keller rechtfertigt nicht zum
Rücktritt vom Kaufvertrag

Gartenkosten sind anteilig umlagefähig
Die Kosten für die Gartenpflege
sind nach Angaben des Bundes-
gerichtshofes auch dann auf die
Mieter umlagefähig, wenn sie
den Garten nicht nutzen können
und er nicht an sie mitvermietet
ist. 

Begründung: Eine gepflegte
Gartenfläche verbessert die
Wohn- und Lebensqualität. Die-
se gesteigerte Wohnqualität
kommt eben auch jenen Mietern
zugute, die den Garten nicht
nutzen oder nicht nutzen kön-

nen. Nur dann, wenn der Garten
an einen einzelnen Mieter ver-
mietet ist, brauchen sich die üb-
rigen Mieter nicht an den Kosten
für die Gartenpflege beteiligen.

(BGH, Az: VIII ZR 135/03)

Im Herbst geht es wieder voll zur
Sache: Kaum ein Wochenende
ohne Gartenlärm. Was sich in
den Wohnsiedlungen in den
Speckringen der Städte immer
wieder abspielt, kann akustisch
ganz schön anstrengend sein. Es
wird gemäht, geschnitten und
gehackt. Dass es auch anders
geht, beweist ein neue „Garten-
flüsterer“ von Mantis. Die Elek-
trofräse für Bodenarbeiten ist
nicht nur leise, sondern hilft
auch noch bei bis zu 90 Prozent
der Gartenarbeiten. Allerdings
sind bei der Arbeit das Stromka-
bel und die nicht gerade gerin-
gen Stromkosten zu bedenken.

Mit den entsprechenden Zu-
satzgeräten lässt sich die 220-
Volt-Maschine in einen wahren
Alleskönner verwandeln. Die

Mantis-Fräse kann mit Zusatzge-
räten auch als Rasenkanten-
schneider, Moosentferner/ Verti-
kutierer, Rasenlüfter, Häufler, Fu-
genreiniger und zum Furchen
ziehen eingesetzt werden.

Die patentierten, geschwunge-
nen Hackelemente verwandeln
hartes Erdreich innerhalb kürzes-
ter Zeit in krümelige Erde. Dabei
drehen sich die Elemente mit
196 Umdrehungen pro Minute –
doppelt so schnell wie bei vielen
vergleichbaren Produkten. Ne-
ben der Elektroversion wäre die
Fräse auch mit Benzinmotor lie-
ferbar. Dieses Modell lässt sich
zusätzlich in eine Heckenschere
verwandeln. 

Weitere Infos: www.mantis-
europe.de

Nachbarliche Rücksicht: Es geht im Garten
auch mit weniger Getöse

Gartenarbeit ohne Störung der
Nachbarn: Der Einsatz der ex-
trem leisen Elektro-Fräse von
Mantis wird besonders in eng be-
bauten Siedlungsbereichen ge-
schätzt

GARTENLÄRM

gleich Mängel an der Wohnung
selbst seien. Selbst wenn die Tra-
fostation die Nutzung des Kellers
stark einschränke, so müsse die
Einschränkung doch prozentual
auf die ganze Wohnfläche be-
rechnet werden. Bei dieser Be-

rechnung käme gemäß eines
Sachverständigen eine Wertmin-
derung von maximal drei Prozent
heraus, die wegen Geringfügig-
keit nicht dazu führt, dass der
Kaufvertrag ungültig wird. 

(OLG Frankfurt, 1 U 52/2004)
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LESERFRAGEN

Liebe Leserinnen und Leser, 

die auf dieser Seite veröffentlichten Fragen und Antworten sind in Kurzform beantwortet und können keines-
falls eine umfassende, individuelle Fach- bzw. Rechtsberatung bei Ihrem regionalen Haus & Grund-Ortsverein
ersetzen. Die Beratungszeiten der 20 Vereine des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern können Sie aus
der Vereinstabelle (Seite 6 unten) entnehmen.
Falls Sie persönlich Fragen zu aktuellen wohnungspolitischen bzw. mietrechtlichen Problemen haben, schrei-
ben oder mailen Sie an: 
Redaktion Haus & Grund M-V, Mecklenburgstr. 64, 19053 Schwerin, E-Mail: haus-u-grund-red@t-online.de

Frage: Ich möchte mein Miets-
haus meinen Kindern übereig-
nen, will aber nach wie vor die
Mieteinkünfte behalten, weil
ich diese zu meinem Lebensun-
terhalt benötige. Man riet mir
dazu, dass zu meinen Gunsten
am Mietobjekt ein Nießbrauch
bestellt werden sollte. Befürwor-
ten auch Sie eine derartige Lö-
sung? Was ist überhaupt das
Nießbrauchsrecht?

Antwort: Der Empfehlung kön-
nen Sie getrost entsprechen. Der
Nießbrauch ist das dingliche
Recht, sämtliche Nutzungen aus
dem belasteten Gegenstand zu
ziehen. Dingliches Recht bedeu-
tet, dass einer Person die unmit-
telbare Herrschaft über eine Sa-
che eingeräumt wird.

Bei Grundstücken geschieht
dies dadurch, dass sich der Ei-
gentümer und der Nießbrauch-
berechtigte über den Nieß-
brauch einigen und diese
Rechtsbestellung im Grundbuch
eintragen lassen. Das dingliche
Recht wirkt absolut, d.h. gegen-
über jedermann. Diese Rechts-
position hat zur Folge, dass der
Nießbraucher die belastete Sa-

che vermieten, verpachten oder
einem anderen unentgeltlich
überlassen darf. Er ist aber
grundsätzlich nicht berechtigt,
in die Substanz des belasteten
Gegenstands einzugreifen oder
über ihn zu verfügen.

Die Rechtsnatur des Nieß-
brauchs bedingt: Der Eigentü-
mer der Sache ist während der
Zeit der Nießbrauchbestellung
von seiner eigenen Nutzungsbe-
fugnis suspendiert. Sein Recht
lebt aber in vollem Umfang wie-
der auf, wenn die Belastung er-
lischt. Von großer praktischer
Bedeutung sind insoweit die
Mieteinnahmen, die ein Miet-
wohngrundstück abwirft, das
mit einem Nießbrauchrecht be-
lastet ist. Der Nießbraucher
zieht die ihm zustehenden
Früchte, hier also die Mietein-
nahmen, unmittelbar und kraft
eigenen Rechts. Kurzum, er ist
der Vermieter. Dieser Gesichts-
punkt ist vor allem für die steu-
erliche Zurechnung der Einnah-
men von Wichtigkeit. Gerade
die Bestellung des Nießbrauch-
rechts macht deutlich, dass Ver-
mieter und Eigentümer perso-
nenverschieden sein können.

Bestellung eines Nießbrauchs

Frage: Meine Frau und ich haben von ei-
nem Bauträger eine fast fertig gestellte Dop-
pelhaushälfte erworben. Nach Bezug des
Objekts haben wir zahlreiche Mängel fest-
gestellt. Durch Sachverständigengutachten
konnten wir beweisen, dass ein erheblicher
Betrag für den Mängelbeseitigungsaufwand
erforderlich sein wird. Der Bauträger ist je-
doch nicht abgeneigt, einen Ausgleich zu
leisten, meint aber, dass er nur den gemin-
derten Verkehrswert zu ersetzen hat. Mit

diesem Einwand sind wir nicht einverstan-
den, weil dieser Betrag erheblich geringer
ist als die Kosten der wahren Mängelbeseiti-
gung. Sind wir im Recht?

Antwort: Ja! Denn in diesem Sinn hat un-
längst der Bundesgerichtshof mit Urteil
vom 10. März 2005 (Aktenzeichen VII ZR
321/03) entschieden. Der auf Geld gerichte-
te Anspruch soll die Nachteile ausgleichen,
die dem Besteller – also Ihnen durch die

mangelhafte Werkleistung entstanden sind.
Er tritt an die Stelle des auf mängelfreie
Herstellung gerichteten Erfüllungsan-
spruchs. Wie jener zielt er auf die Herbei-
führung des vom Unternehmer geschulde-
ten werkvertraglichen Erfolgs. Dieser Zweck
würde unterlaufen, wenn der Unternehmer
als Ausgleich für das mangelhafte Werk nur
Ersatz der objektiven Minderung des Ver-
kehrswerts schuldete, sofern dieser geringer
ist als die Kosten für die Mängelbeseitigung.

Schadensersatz bei mangelhaftem Bauwerk

Frage: Meine Mieterin hat sich
offenbar dazu entschieden, ihr
Geld als Tagesmutter zu verdie-
nen. Seit einiger Zeit übt sie die-
sen Beruf – allerdings nur an
Wochentagen – in ihrer rund 90
Quadratmeter großen Wohnung
in einem Mehretagenhaus aus.
Ich habe dies eine gewisse Zeit
geduldet, doch dann von ihr
verlangt, dieses Verhalten ein-
zustellen. Begründung: Die Stö-
rungen, die dadurch entstehen,
dass die Kinder gebracht und
abgeholt wurden (Parkprobleme
vor dem Haus, durch Kinderwa-
gen verstelltes Treppenhaus) sei-
en den übrigen Bewohnern
nicht länger zuzumuten. Die
Mieterin meint, die Belästigun-
gen seien allenfalls äußerst kurz-
fristig und könnten sowohl von
den Mitmietern als auch den
Nachbarn sehr wohl verkraftet
werden. Bin ich zur Kündigung
des Mietverhältnisses berech-
tigt?

Antwort: Sie haben uns leider
nicht mitgeteilt, wie vielen Kin-
dern sich die Mieterin widmet.
Das Amtsgericht Wiesbaden
(Aktenzeichen 92 C 546102 –

34) hat entschieden, dass der
Kinderhort noch dem vertrags-
gemäßen Gebrauch der Miet-
wohnung entspricht, wenn z.B.
drei Kleinkinder betreut wer-
den.

Bei fünf oder mehr betreuten
Kindern könne aber die Grenze
des Erlaubten überschritten wer-
den, weil dann u. a. der Lärm ei-
ne erhebliche Störung für die
Mitmieter und die Nachbarn
darstelle.

Das Urteil liegt ganz auf der
Linie der bisherigen Rechtspre-
chung. So hat beispielsweise das
Landgericht Hamburg entschie-
den, dass die Aufnahme von
drei weiteren Kindern durch ei-
ne Tagesmutter noch vertrags-
gemäß sein kann (veröffentlicht
unter anderem in Neue Juris-
tische Wochenschrift 1982, S.
2387). Das Landgericht Berlin
hat einen vertragswidrigen Ge-
brauch der Mietsache angenom-
men, wenn im Rahmen einer so
genannten Großpflegestelle
werktäglich fünf Kinder gegen
Entgelt betreut werden (veröf-
fentlicht unter anderem in:
Wohnungswirtschaft & Miet-
recht 1993, S. 40).

Mietwohnung als Kinderhort?

Im I. Quartal 2005 wurden von
den Bauaufsichtsbehörden des
Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern 1162 Anträge für genehmi-
gungspflichtige und genehmi-
gungsfreie Bauvorhaben zur Er-
richtung neuer bzw. zum Um-
und Ausbau vorhandener Wohn-
und Nichtwohngebäude ange-
zeigt, 49,8 Prozent weniger als
ein Jahr zuvor (Vorjahr: + 3,9
Prozent). 

Nach Mitteilung des Statisti-
schen Landesamtes ist damit der
Bau von 1451 Wohnungen vor-
gesehen, das sind 44,1 Prozent
weniger als in den ersten drei
Monaten 2004 (Vorjahr: + 8,5
Prozent). In 975 neu zu errich-
tenden Wohngebäuden sollen
insgesamt 1264 Wohnungen ent-
stehen. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist sowohl die Zahl der ge-
nehmigten Einfamilienhäuser als
auch die Zahl der genehmigten
Wohnungen in Zweifamilien-
häusern stark zurückgegangen 
(– 47,9 bzw. – 70,9 Prozent). Der
Anteil der Wohnungen in Eigen-
heimen an den insgesamt ge-

nehmigten Wohnungen lag bei
78,2 Prozent.

Im Geschosswohnungsbau
wurde mit 276 genehmigten
Wohnungen das Vorjahresergeb-
nis um 11,8 Prozent unterschrit-
ten.

Die Zahl der genehmigten
Wohnungen, die im Rahmen
von Baumaßnahmen an beste-
henden Gebäuden entstehen sol-
len, ist von 206 auf 165 zurück-
gegangen (– 19,9 Prozent).

Außerdem sind 49 Nichtwohn-
gebäude (z.B. Büro- und Verwal-
tungsgebäude, Handels- und La-
gergebäude; – 44,9 Prozent) mit
209 Tausend Kubikmetern Raum-
inhalt (– 59,3 Prozent) und 35,9
Tausend Quadratmetern Nutzflä-
che (– 58,7 Prozent) geplant.

Die veranschlagten Kosten zum
Zeitpunkt der Baugenehmigung
(ohne Grundstücks- und Bau-
nebenkosten) beliefen sich im 
I. Quartal 2005 für neue Wohnge-
bäude auf 128,7 Mio. Euro (– 47,7
Prozent) und für neue Nicht-
wohngebäude auf 24,7 Mio. Euro
(– 54,2 Prozent).

Starker Rückgang der Baugeneh-
migungen im I. Quartal 2005

In vielen Grundstücken ticken
Zeitbomben. Diverse gewerbliche
Nutzungen aus der DDR-Zeit ha-
ben ihre Lasten hinterlassen.
Doch nicht nur reine Gewerbe-
grundstücke, die in Bauland um-
gewidmet wurden sind davon be-
troffen. Schon eine ehemalige
chemische Reinigung im erwor-
benen Haus reicht aus, um noch
nach Jahren die Aufmerksamkeit
der Umweltbehörden zu erregen
– zum Wohle der Allgemeinheit
zwar, jedoch oft mit unabsehba-
ren Folgen für den betroffenen
Haus- und Grundeigentümer.

Dieser ist nach dem Boden-
schutzgesetz für Verunreinigun-
gen des Bodens auch dann ver-
anwortlich, wenn diese Verunrei-
nigungen eigentlich von einem
früheren Eigentümer oder Mieter
in der Vergangenheit verursacht

wurden. Der Grundeigentümer
ist verpflichtet, den Umfang der
Kontamination auf eigene Kos-
ten ermitteln zu lassen. Die da-
mit verbundenen Kosten sind zu-
meist beträchtlich. Anschließend
kann der Eigentümer auch zur
Sanierung herangezogen werden
– möglicherweise ohne jede Re-
gressmöglichkeit bei den tatsäch-
lichen Verursachern.

Die zuständigen Landes- und
Umweltbehörden in Mecklen-
burg-Vorpommern gehen oft ge-
ringsten Hinweisen über derarti-
ge Bodenverunreinigungen nach.
Sollten in der Sache Betroffene in
unseren Vereinen sein, informie-
ren Sie unsere Redaktion über
ihren Fall, damit wir ggf. mithel-
fen können, existenzgefährden-
de Folgen für die betroffenen
Grundeigentümer zu mindern.

Altlasten könnten teuer werden

Das Reinigen von Jalousetten ist
eine der schwierigsten, unange-
nehmsten und verletzungsge-
fährlichsten Arbeiten im Haus-
halt oder Büro. Jetzt gibt es mit
einem Jalousiereiniger aus robus-
tem Kunststoff ein spezielles Rei-
nigungsgerät, mit dem diese
schwierige Arbeit nicht nur viel
leichter und sicherer, sondern
vor allem auch erheblich schnel-
ler erledigt werden kann. Die An-
wendung ist denkbar einfach. So-
zusagen „sieben Lamellen auf ei-
nen Streich“ oder mehrere Heiz-
körperrippen sind im Nu sauber,
ohne dass die Hände schmutzig

oder Verletzungen ausgesetzt
werden.

Jalousien blitzschnell säubern

Schlecht oder überhaupt nicht
mehr ablaufende Rohre sind ein
Problem, mit dem wohl jeder
schon einmal konfrontiert wur-
de. Die angebotenen chemischen
Mittel sind häufig wenig wir-
kungsvoll und außerdem um-
weltbelastend. Mit einer paten-
tierten Rohrreinigungsdüse löst
man jetzt mit ganz normalem
Wasserdruck fast alle Verstop-
fungsprobleme bei Rohren von
50 bis zu 150 mm Durchmesser
im Haushalt und Betrieb. Der
vorwärtsgerichtete Wasserstrahl

bahnt in Verbindung mit zwei
rotierenden Schneiden den Weg
durch die Verstopfung. Die seitli-
chen Düsen sorgen für die kraft-
volle Seitenwandreinigung. So
reinigt man auch ganz bequem
Regen- und Abflussrohre, Lüf-
tungsschächte etc. von verkruste-
tem Dreck, Moos, Fett- und Kalk-
ablagerungen, Haaren, Blättern,
kleineren Ästen usw. Die Düse
passt auf jeden 1/2-Zoll- oder 1/4-
Zoll-Schlauch oder auf jedes ge-
bräuchliche Stecksystem.

Chemiefreie Reinigung von
Abwasserrohren

Umweltfreundliches Reinigen mit patentierter Rohrreinigungsdüse.

Sieben auf einen Streich zur
schnellen Reinigung der Lamel-
len.

Viele Katzenliebhaber bringen
quer über ihrem Balkon ein Netz
an, damit ihre Lieblinge auf dem
Balkon auch unbeaufsichtigt im
Freien sein können und keine
Chance zur Flucht haben. Wenn
aber durch ein Katzennetz das Er-

scheinungsbild einer Wohnanla-
ge beeinträchtigt wird, muss der
Tierfreund das Netz wieder ab-
montieren. 

(AG Wiesbaden, 
93 C 3460/1999-25)

Katzennetz muss vom Balkon
abmontiert werden

Wird in einer Wohnung inner-
halb einer Wohnungseigentums-
anlage ein Bordell betrieben und
gehen davon Störungen auf die
Nachbarschaft aus, so muss das
Etablissement geschlossen wer-
den. Auf lange Sicht würden im

Umfeldbereich ggf. nicht nur der
Verkehrswert vermindert, son-
dern auch die Mieten gedrückt
werden können. 

(OLG Düsseldorf, 
3 Wx 369/2002)

Störendes Etablissement in
einer Eigentumswohnung

„Haus & Grund“ – Ihr Werbeträger

www.handel-handwerk-dienstleistungen.de

IM LANDESVERBAND HAUS & GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN E.V. ORGANISIERTE HAUS-, WOHNUNGS- UND GRUNDEIGENTÜMERVEREINE

Telefonnummern, Beratungszeiten und -orte (für Mitglieder und Neuaufnahmen)

Haus & Grund 
Vereine in M-V

Vorsitzende/r Telefon
Sprechzeiten

wann... wo...

Anklam Holger Krüger 03971 / 243130 2. und 4. Di im Monat 16 – 18 Uhr 17389 Anklam Pasewalker Allee 23

Boizenburg Jens Prötzig 038847 / 54526 1. Fr im Monat 19 – 21 Uhr 19258 Boizenburg Schützenstr. 7

Friedland Norbert Räth 039601 / 21660 Di 9–12 und Do 9 – 12 + 13 – 17 Uhr (od. tel. Ver.) 17098 Friedland Marienstr.17

Graal-Müritz Hans-Jürgen Grönert 038206 / 7060 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18181 Graal-Müritz Löwenzahnweg 3

Greifswald Eckehard Bürger 03834 / 500159 Mo 17 – 18 Uhr 17489 Greifswald Wiesenstr. 18

Hagenow Günter Westendorf 03883 / 722271 1. Mi im Monat 17 – 18 Uhr (oder tel. Ver.) 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Str.11

Malchow Frank Eckstein 039932 / 13953 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17213 Malchow Kurze Str. 23

Neubrandenburg Jens Arndt 0395 / 4211749 2. Mo im Monat 17 – 19 Uhr 17033 Neubrandenb. Südbahnstr. 17

Neustrelitz Ursula Peuker 03981 / 206264 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17235 Neustrelitz Louisenstr. 18

Parchim Manfred Paßgang 03871 / 265184 Di 16 – 18 Uhr (oder tel. Vereinbarung) 19370 Parchim August-Bebel-Str.1

Rechlin Jürgen Krämer 039823 / 21397 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17248 Rechlin Müritzstraße 26

Ribnitz-Damgarten Margrid Parr 03821 / 812976 Mo – Fr 8 – 16 Uhr 18347 Ribnitz-Damg. Lange Str. 86

Rostock Bernd Läufer 0381 / 455874 Mo 17 – 19 und Do 10 – 12 Uhr 18057 Rostock Neubramowstr. 12

Schwerin Monika Rachow 0385 / 5777410 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr 19053 Schwerin Mecklenburgstr. 64

Stralsund Werner Murzynowski 03831 / 290407 Di und Do 16 – 19 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1 a

Uecker-Randow Michael Ammon 03973 / 43800 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17309 Pasewalk Stettiner Str. 25 c

Waren Özden Weinreich 039928 / 5026 1. Do im Monat 17 – 19 Uhr (oder tel. Ver.) 17219 Waren S.-Marcus-Str. 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 03836 / 600439 1. Fr im Monat 17 – 19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35

Rügen (Insel) Jochen Richter 038392 / 22317 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18546 Sassnitz Bachstraße 50

Landesverband Haus & Grund® Mecklenburg-Vorpommern

H&G M-V / Präsident Lutz Heinecke 0385 / 5777410 Mo 17 – 19 Uhr 19053 Schwerin Mecklenburgstr. 64

Landesgeschäftsstelle Frau Ziesemer 0385 / 5777410 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Mecklenburgstr. 64

Redaktion LV-Zeitung Erwin Mantik 0385 / 2075213 Mo 17 – 18 Uhr (sonst: Tel. 0172 / 3858959) 19053 Schwerin Mecklenburgstr. 64

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 0381 / 4900026 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Neubramowstr. 12

Schwerin Hausverwaltung Karin Redmann 0385 / 5777408 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Mecklenburgstr. 64

Ausführlichen Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAUS-UND-GRUND-MV.DE


